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gemäß der Preissteigerungsverordnung die Preise soweit herab¬
setzen, daß ihr Gewinn das Angemessene nicht überschreitet.

Rechtlich hat der öffentliche Werklohn nur eine analoge Be¬
deutung wie der Richt- oder Vertragspreis; seine Überschreitung
begründet demnach die Vermutung übermäßiger Preissteigerung, ist
aber an sich nicht strafbar. Praktisch kann er in der Regel offenbar
überhaupt nicht überschritten werden, da die Kriegsgesellschaft oder
abnehmende Behörde einen höheren Satz verweigert.

Darin liegen dann aber zugleich alle die großen Schwierigkeiten bei
derTechnikseinerFestsetzung. Es muß auch hier ein solcher
Satz gefunden werden, bei dem die notwendigen Betriebe ihre Rech¬
nung finden, ohne daß doch bei den bestgelegenen auf Grund des
amtlich als angemessen erklärten Werklohnes übermäßige Gewinne
entstehen. Die Rentabilität der Unternehmung ist aber unmittelbar
von ihrem Beschäftigungsgrade, und dieser ist in der Kriegs¬
wirtschaft wieder fast ausschließlich von der Menge des zu

liefernden Rohmaterials und Brennstoffes abhängig. Je stärker die

Belieferung, desto mehr verringern sich auf das einzelne Stück Ware
die festen Unkosten, d. h der Hauptteil der Generalunkosten. So tritt
beim öffentlichen Werklohn das Problem der Generalunkosten, das wir
oben beim angemessenen Preise als ein solches der Rechtsprechung er¬

wähnten, nun als eines der Wirtschaftsverwaltung auf. Der Werk¬

lohn kann um so niedriger bemessen werden, je stärker die betreffende
Fabrik mit Rohmaterial beliefert wird. Sinkt nun, wie bei den

meisten Rohstoffen, im Verlaufe des Krieges die zu verarbeitende
Menge, so können entweder jeder Fabrik nur immer kleinere Mengen
an Rohmaterial überwiesen werden — das würde ein ständiges

Steigen der Werklöhne bis ins Ungemessene zur Folge haben —

oder das vorhandene Rohmaterial muß auf weniger Verarbeitungs¬
stätten verteilt werden. Die Notwendigkeit der Arbeitsersparnis und

neuerdings der Zwang zur besonderen Sparsamkeit mit den Trans¬
portmitteln zwingt schließlich meistens zum letzteren Wege. Dann
tritt aber die durch das Gesetz über den vaterländischen Hilfs¬
dienst ausgerollte Frage der Entschädigung der „Stillgelegten^
auf. So wenig ein gesetzlicher Anspruch auf eine Entschädigung für
Nichtbelieferung oder Nichtbeschästigung besteht, so zweifelhaft beim

dringlichen und umfassenden Bedarf der Kriegswirtschaft nach

Arbeitskräften auch nur ein moralischer Anspruch auf eine solche

Entschädigung zu begründen ist, in der Praxis der öffentlichen Preis¬

festsetzung ist die Frage der Verarbeitungsmengen, die Feststellung

desjenigen Grades von Teilbeschäftigung, bei dem die Behörden noch
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